
Ihr Zeichen,  
Ihre Nachricht vom 

Bitte bei Antwort angeben 
      

Tel.  
Fax  
E-Mail 

09353 / 793-1169 
09353 / 793-7900 
Feuerwehrangelegenheiten@Lramsp.de 

Zimmer- 
Nummer 

 

Marktplatz 8 
97753 Karlstadt 
04.07.2022 

      Ihr Ansprechpartner 
 

De-Mail  Poststelle@Lramsp.De-Mail.de 
Persönliche Termine bitte telefonisch absprechen.        

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
bitte senden Sie die beiliegende Erklärung unterschrieben an die folgende Adresse: 
 
Landratsamt Main-Spessart 
SG 31 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Marktplatz 8 
97753 Karlstadt 
 
 
Die Freischaltung der Datenübermittlung erfolgt erst nach Eingang der Erklärung.  
 
Technische Ansprechpartner:  
 
Mail: it@fw.lkr-msp.de 
 
Sebastian Bahner 
KBM EDV 
Tel: +49 171 2012354 
 
Nico Rauch 
IuK LRA MSP 
Tel: +49 9353 793 – 1414 
 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit Freundlichem Gruß 
 
Ihr Landratsamt Main-Spessart 
  

- 

 

 
 

LANDRATSAMT MAIN-SPESSART | MARKTPLATZ 8 | 97753 KARLSTADT  
ÖFFNUNGSZEITEN: BANKVERBINDUNG: 
 
Mo, Di, Do    8.00-12.00 Uhr Sparkasse Mainfranken Würzburg 
 13.30-15.30 Uhr IBAN: DE18 7905 0000 0190 0002 16 
Mi und Fr   8.00-12.00 Uhr SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU 
   
  Raiffeisenbank Main-Spessart eG 
  IBAN: DE44 7906 9150 0005 7378 00 
  SWIFT-BIC: GENODEF1GEM 
   
  UST-ID: DE132115034 
 
 
 

WWW.MAIN-SPESSART.DE 

      
      
      
      
      
      
      
      
 

mailto:it@fw.lkr-msp.de
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Antrag zur Einrichtung der Ü bertragung von Einsatz- und Alarmierungs-daten der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes fu r Zwecke der Zu-satzalarmierung und Benachrichtigung  
Stand: 30.06.2022 

Hiermit beantrage ich die Einrichtung von Einsatz- und Alarmierungsdaten der Feuerwehren und des 
Katastrophenschutzes für Zwecke der Zusatzalarmierung und Benachrichtigung: 

Einsatzdaten zwischen dem Alamos FirEmergency System des Landkreises Main-Spessart und 
dem eigenen Alamos FirEmergency System über die vom Hersteller Alamos angebotene FE2-
Schnittstelle (kostenfrei) 

Einsatzdaten als Mandant im System des Landkreises (kostenpflichtig, Rechnungsstellung für Ala-
mos Lizenzen durch „Alarm Konzepte - A. Kullmann“,  
Bitte Anzahl der benötigten Lizenzen und Funktionen auf Beiblatt beschreiben 
Preisliste Alamos: https://www.alamos-gmbh.com/preise-und-pakete/ unter weitere Angebote) 

Statusinformationen der eigenen Einsatzmittel (kostenfrei) 

Sonstiges (bitte auf Beiblatt beschreiben) 

 
Anstragsteller: 

Dienststelle 

Name 

Vorname 

Funktion Kommandant 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Telefonnummer für Rückfragen 

E-Mail 

E-Mail techn. Ansprechpartner 

Mir ist bekannt, dass es sich bei der beantragten Serviceleistung des Landkreises Main-Spessart nicht 
um eine Alarmierung der Dienststelle im Sinne der Alarmierungsbekanntmachung handelt, sondern le-
diglich um eine durch das Einsatzleitsystem generierte Mitteilung über einen Einsatz für die oben ge-
nannte Dienststelle / Einsatzmittel. 

Die angebotene Form der Einsatzdatenübertragung entspricht dem für den Landkreis Main-Spessart 
verbindlich festgelegten Ersatzalarmierungsverfahren für den Fall von Störungen des BOS-Funks ge-
mäß Abschnitt 3.2, Satz 9 der Alarmierungsbekanntmachung im Rettungsdienst, Brand- und Katastro-
phenschutz in Bayern - ABeK - vom 15. März 2017. 
 
Mir ist weiterhin bekannt, dass nach Einrichtung und Stabilisierung der hier angebotenen Funktion an-
dere bislang bestehende Übertragungswege für Einsatz- und Statusinformationen wie Alarmfax, SDS-
Versand und Zugriff auf Statusgruppen im Digitalfunk zurückgenommen und abgeschaltet werden. 
 

Privatpersonen erhalten keine der genannten Maßnahmen. 

https://www.alamos-gmbh.com/preise-und-pakete/
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Da es sich um eine freiwillige Serviceleistung und nicht um eine Alarmierung im Sinne der Alar-
mierungsbekanntmachung handelt besteht keinerlei Anspruch auf zeitnahe Übermittlung, Sup-
port durch die Integrierte Leitstelle oder das Landratsamt oder Fehlerbehebung bei Systemstö-
rungen durch das Landratsamt. 

 

________________  __________________________
Ort, Datum   Unterschrift Kommandant oder Leiter der Werkfeuerwehr

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich für die Einhaltung des Datenschutzes in der oben 
genannten Dienststelle verantwortlich bin.

Die Datenschutzhinweise zur Einrichtung von Einsatz- und Alarmierungsdaten der Feuerwehren 
und des Katastrophenschutzes für Zwecke der Zusatzalarmierung und Benachrichtigung vom 
04.07.2022 habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen.

 

________________  __________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift Kommune (Bürgermeister) bzw. Unternehmensvertreter (bei Werkfeuerwehren) 
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Datenschutzhinweise zur Einrichtung der Übertragung von Einsatz- 
und Alarmierungsdaten der Feuerwehren und des Katastrophenschut-
zes für Zwecke der Zusatzalarmierung und Benachrichtigung 
Stand: 04.07.2022 

 
Das Landratsamt Main-Spessart ermöglicht den angeschlossenen Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben (BOS), als freiwillige Leistung ohne Rechtsanspruch, eine zusätzliche Informati-
onsmöglichkeit durch die Übertragung von Alarmierungs-, Einsatz- und Einsatzmittelinformationen für 
Zwecke der Zusatzalarmierung (Absatz 3.2 Satz 9 Alarmierungsbekanntmachung – ABek vom 
12.07.2016) und Benachrichtigung. 

Sämtliche Daten, die bei einer Einsatzmitteilung an eine Organisation übertragen werden, unterliegen 
den Bestimmungen des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG), des Telekommunikationsgeset-
zes (TKG) und des Strafgesetzbuchs. 
 

Die Verantwortlichkeit für den Datenschutz des Empfängers beginnt ab dem Moment des Datenemp-
fangs. Der Antragsteller oder eine den Antragsteller vertretende Führungskraft ist für die Einhaltung des 
Datenschutzes selbst verantwortlich. Diese persönliche Verantwortung für den Datenschutz ist auch 
den nachgeordneten Kräften zu vermitteln. Die Kommune (bei öffentlichen Feuerwehren), vertreten 
durch den Bürgermeister, bzw. ein berechtigter Unternehmensvertreter (bei Werkfeuerwehren) trägt 
Sorge für die Einhaltung der Vorgaben des Daten- und Informationsschutzes im eigenen Verantwor-
tungsbereich. 
 
Im Besonderen gilt dies auch für die Weitergabe der übertragenen Daten an unbeteiligte Dritte, z.B. die 
Veröffentlichung eines Einsatzortes in den „Sozialen Netzwerken“ oder Weiterleitung einer Einsatzmit-
teilung an Vertreter der Presse/Medien. Die Weitergabe personenbezogener Einsatzdaten ist strengs-
tens untersagt. Dazu gehören z. B. auch der genaue Ort des Geschehens, Namen und Adressen von 
Beteiligten, Fahrzeug-Kennzeichen u.Ä. 
 

Die Nutzung dieses Dienstes ist ausschließlich für die einsatzrelevante Verwendung bestimmt. 

Dies betrifft: 
 die Information von Einsatzkräften durch Alarmmonitore und Anzeigedisplays 
 die interne Information von Einsatzkräften, z. B. per SMS oder Smartphone-App 
 Routing, Navigation und Datenübermittlung durch Telemetriesysteme 
 die Vorab- und Einsatzinformation für beteiligte Führungsdienstgrade 
 die einsatztaktische Verwendung der vorgenannten Daten 

 
Vergewissern Sie sich im eigenen Interesse, dass der Betreiber Ihres Empfangs- und Verarbeitungs-
dienstes an die Vorgaben des BayDSG, des Bundesdatenschutzgesetzes oder des TKG gebunden ist 
und diese auch einhält. Übermittelte Daten sind nach dem Einsatzende zu vernichten bzw. zu löschen. 
 

Jeder Feuerwehr-Dienstleistende, THW-Helfer und Angehörige des Rettungsdienstes, des Katastro-
phenschutzes, der Wasserrettungsorganisationen und der Bergwacht Bayern ist: 

 zur Wahrung des Datengeheimnisses nach Art. 5 BayDSG verpflichtet; Verstöße gegen das 
BayDSG können nach Art. 37 Abs.1 bis 3 BayDSG mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend 
Euro oder Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren geahndet werden. 

 nach § 203 StGB bei Verletzung von Privatgeheimnissen haftbar und wird mit einer Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

 nach § 206 Abs. 4 und 5 StGB für Verstöße gegen das Post- oder Fernmeldegeheimnis haftbar 
und wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft. 
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 nach § 353b StGB bei Verletzung des Dienstgeheimnisses haftbar und wird mit einer Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
Bei Bekanntwerden von Verstößen gegen oben genannte Gesetze und Regelungen wird der Landkreis 
Main-Spessart als Betreiber des Systems unverzüglich die Serviceleistung der Einsatzmitteilung an 
die/das betreffende Dienststelle/Einsatzmittel ohne vorherige Ankündigung beenden. 

Die betreffende Dienststelle hat keinen Anspruch auf Fortführung der Serviceleistung. 

Ungeachtet der internen Maßnahmen der betreffenden Dienststelle behält sich der Landkreis Main-
Spessart als Betreiber des Systems das Recht vor, weitere (auch rechtliche) Schritte zu prüfen und ggf. 
auch in die Wege zu leiten. 


